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Stadt Weinstadt

BE B AU U N G SPLA N
"Schulzentrum - 1. Änderung"

ZEICHNERISCHER TEIL (Teil A)
I. BEBAUUNGSPLAN
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

M 1:500

VORENTWURF

Plandatum 11.06.2021

Fläche: 1,8 ha
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat: xx.xx.2021
§ 2 Abs. 1 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem
Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit:
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

.....................................................
Thomas Deißler 
1. Bürgermeister

Rems-Murr-Kreis
Gemarkung Beutelsbach und Endersbach

Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholen von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebaungsplans durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

PFG 2: Anpflanzen von Bäumen (siehe Textteil)

Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNOVO)

Zeichenerklärung

Maximale zulässige Gebäudehöhe in Meter über N.N.
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
 

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNOVO)

max. GH

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der 
baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Landwirtschaftlicher Weg

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder 
Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Sonstige unverbindliche Darstellungen

9,25 Beispielhafte Vermaßung in 
ca.-Werten, unverbindlich

PFG 1 PFG 1: Dachbegrünung (siehe Textteil)

Kataster
7474

47 GarWhs

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a u. 25b BauGB)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen - 
Festgesetzte Flächenlr1

Abweichende Bauweisea

vorhandene Flurstücksgrenzen

Hinweise

Grundlagendatei: 
Stadt Weinstadt, 21020_WNS_Stadtbad-Bildungszentrum_ALKIS-TOPO_utm

Sonstiges Sondergebiet
(§ 11 BauNVO)SO

Bindung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

PFB 1: Einzelbaum - Erhaltung

PFB 2
PFB 2: Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Baugebiet und
Gliederung max. Gebäudehöhe

Bauweise

Füllschema der Nutzungsschablone

-

unterirdisch (Zweckverband Landwasserversorgung)

Hauptversorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

bsp. *252,50 Höhen Bestandsgelände

Bebauungsplan "Bildungszentrum 1. Änderung"
Stadt Weinstadt 
Gemarkung Endersbach, Beutelsbach
Landkreis Rems-Murr-Kreis

Grünordnungsplan
Anlage 1 zum Umweltbericht

Prof. Waltraud Pustal
Landschaftsarchitekten-Biologen-Stadtplaner
Hohe Straße 9/1, 72793 Pfullingen
Fon: (07121) 99421-6 Fax: (07121) 99421-71
E-Mail: mail@pustal-online.de
www.pustal-online.de

Datum: 11.06.2021

Plangrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte
Bebauungsplan (Zoll Architekten Stadtplaner 2021)

Maßstab: 1 : 500 0 5 20 m10 15

Proj.Nr. 171321
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Planzgebot 1 (Pfg1) - Dachbegrünung
Flach- und Pultdächer sind bis zu einer Neigung von 10° zu begrünen. Der Aufbau einer 
Substratschicht muss mindestens 10 cm betragen und wenigstens eine Vegetation von 
Wildkräutern und Gräsern ermöglichen. Zur Ansaat dient eine niederwüchsige, artenreiche 
Saatgutmischung mit mindestens 50 % Blumenanteil und restlichen Gräsern bzw. 
Se-dumsprossenmischung. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf Flach- 
und Pultdächern bis 10° Neigung zulässig, wenn die Modulunterkanten in einem Abstand 
über dem Substrat von mindestens 20 cm aufgeständert werden, die Modulneigung 
min-destens 10° beträgt, zwischen den Modulreihen ein Abstand von mindestens 50 cm 
ein-gehalten ist und keine satteldach- oder schmetterlingsförmige Anordnungen der 
Modulrei-hen gewählt wurde (vgl. Pflanzenliste 1).

Hinweis D.9: Schutz der angrenzenden Eidechsenhabitate
Die südöstlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans angrenzenden, künstlich 
angelegten Eidechsenhabitate sind während der Bauphase durch geeignete Maßnahmen
(z. B. Bretterzaun o. ä.) vor Beeinträchtigungen zu schützen. In diesen Bereichen sind keine 
Baustelleneinrichtungsflächen oder sonstige Lagerungen von Materialien oder 
Baumaschinen zulässig. Zudem sind die Flächen nicht zu befahren.

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Oberflächenbelag Erschließungswege/Stellplätze
Der Oberflächenbelag der Erschließungswege ist mit wasserdurchlässigen oder alternativ 
verdunstungsfähigen Belägen wie offenfugiges Pflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteine 
oder Schotterrasen o.ä. herzustellen.

Trennsystem
Die Entwässerung ist im Plangebiet im Trennsystem vorzusehen.

Artenschutz
Es sind nur umweltfreundliche Beleuchtungen wie z. B. LED-Lampen (max. 3000 K) und 
nach unten gerichtete Leuchten zulässig.

Aufgrund der Beachtung des Verbotstatbestandes des § 44 (1) 1 BNatSchG darf eine 
Baufeldbereinigung (Gehölzrodung) nur von 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. 
Unter Einbezug eines Biologen und nach dessen Kontrolle ist auch außerhalb dieses 
Zeitraums eine Rodung möglich, wenn keine Fledermäuse/Brutvögel betroffen sind.

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten geeignete 
Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbaren Scheiben, Vogelschutzglas oder andere 
vergleichbare Maßnahmen) zu treffen.

CEF-Maßnahmen Avifauna: Potenziell entfallende, bereits vorhandene künstliche Nisthilfen 
sind 1 : 1 zu ersetzen.

CEF-Maßnahmen Fledermäuse: Potenziell entfallende, bereits vorhandene künstliche 
Fledermauskästen sind 1 : 1 zu ersetzen.

Legende

Pflanzgebot 2 (Pfg2) – Anpflanzen von Bäumen
Es sind Laubbäume oder Wildobstbäume (gebietseigen, Hochstamm, StU 20 cm, 
entspr. Pflanzenliste 2) oder Klimabäume (entspr. Pflanzenliste 3) fachgerecht zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Der 
Standort ist variabel, die Anzahl der Pflanzgebote ist bindend.

Pflanzbindung 1 (Pfb1) – Erhalt von Einzelbäumen
Die mit Pflanzbindung belegten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten, dauerhaft 
zu unterhalten und ggfs. nachzupflanzen gemäß Pflanzenliste 2.

Pflanzenlisten für planinterne Ausgleichsmaßnahmen

Planzbindung 2 (Pfb2) - Erhalt von Gehölzbeständen
Innerhalb der im zeichnerischen Teil mit „PFB 2“ gekennzeichneten Fläche ist die 
bestehende Bepflanzung dauerhaft zu unterhalten und ggfs. nachzupflanzen gemäß 
Pflanzenliste 2.

Hinweis D.2: Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen. In diesem Sinne gelten für 
jegliche Bauvorhaben die getroffenen Regelungen zum Schutze des Bodens. 
Auf das Merkblatt zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen wird verwiesen.
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